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68 -
sollen demnächst auf ihre Brauchbarkeit auch

praktisch geprüft werden.

Von derselben Behörde sind kürzlich zwei
Beamte nach Frankfurt a./M. gesandt worden, welche

die Kochvorrichtung in der Suppenanstalt der

dortigen Armeeschule, welche Pfennig-
Mahlzeiten liefert, in ihrer Thätigkeit
beobachten und auf eine etwaige Nutzbarmachung
für die Herstellung der Soldatenkost und die

Speisung der Mannschaften prüfen sollten. Die

Ergebnisse dieser Prüfung sollen im Interesse

der Armee verwerthet werden. Die
Konservenfabrik in Mainz hat seit einigen
Tagen die Herstellung von Fleischkonserven wieder

aufgenommen. An jedem Arbeitstag werden
12 Ochsen erster Qualität eingeschlachtet; der

Betrieb wird bis zum Jahresschluss dauern.
Die durch kaiserliche Ordre genehmigte neue

„Kriegsetappenordnung" für das

deutsche Heer enthält über die freiwillige
Krankenpflege im Kriege folgende

Hauptbestimmungen: Die deutschen Vereine vom
rothen Kreuz und die mit ihnen verbündeten

deutschen Bundesvereine, sowie die Rittervereine
sind berechtigt, den Kriegssanitätsdienst zu
unterstützen ; sonstige Gesellschaften sind
ausgeschlossen. Eine Zulassung internationaler Hülfe
darf nur im Inlande, aber auch hier nur
ausnahmsweise und mit besonderer Genehmigung
des Kriegsministeriums stattfinden. Eine

Verwendung in der Linie der operirenden Truppen
darf nur im Nothfall stattfinden. Das Personal

muss deutscher Nationalität sein und untersteht
auf dem Kriegsschauplatz den militärischen Straf-

Sy.

Schweizerische Offiziersgesellschaft.
Preis-Aufgaben pro 1887/89.

1. Entsprechen die für die Ausbildung zum
Infanterieoffizier bestehenden gesetzlichen
Bestimmungen bezüglich der Ausbildungszeit und

der Stufenfolge des Unterrichts (Rekrutenschule,
Unteroffizierschule, Offizierbildungsschule, und

Rekrutenschule als Lieutenant), sowie die

Ausbildungsart (Methode und Unterricht) in diesen

Schulen den jetzigen an den subalternen
Infanterieoffizier zu stellenden Ansprüchen?

Wenn nicht, welche Aenderungen und

Verbesserungen erweisen sich als nothwendig?
Könnte nicht, wenn eine erhebliche Mehrleistung

hinsichtlich der Ausbildungszeit gefordert würde

und dadurch die Ergänzung der Offizierscadres

erschwert werden dürfte, die Zahl der

Kompagnieoffiziere unbeschadet der guten Führung der

Kompagnie und ihrer Abtheilungen auf 4
vermindert werden?

2. Auf welche Weise könnte dem Mangel an

genügender Wurf-Feuerwirkung gegen verschanzte

Stellungen bei der jetzigen Feldartillerie in ar-
tillerie-technischer und artillerie-organisatorischer
Richtung begegnet werden?

Frist für Einreichuag der Preisarbeiten:
1. März 1889.

Die Offizier-Patrouille und die strategische Auf¬
gabe der Kavallerie von Georg von Kleist,
Rittmeister. Berlin 1887. Ernst Siegfried
Mittler & Sohn. Preis Fr. 1. 60.

Seit jeher sind wir es gewohnt, aus der
benannten kgl. Hofbuchhandlung in Berlin nur
Gediegenes auf dem Gebiete der Militärliteratur
hervorgehen zu sehen. Und auch jetzt wieder
ist dies mit der vorliegenden Schrift der Fall.

Der Verfasser behandelt seinen Stoff in folgenden

5 Abschnitten:
I. Geschichtlicher Ueberblick über die strategische

Aufgabe der Kavallerie.
II. Erläuterung der strategischen Aufgabe.

Dieselbe lässt sich in das Wort „Aufklärung*
zusammenfassen. Die Aufklärung gibt der obern

Heeresleitung:
a) die Basis für ihre Entschlüsse;
b) Sicherung und Verschleierung;
c) die Freiheit des Handelns und damit die

Initiative.
III. Träger der Aufklärung ist die Offizier-

Patrouille. Bedeutung ihrer Meldungen nachl
kriegsgeschichtlichen Beispielen.

IV. Die Ausführung des Auftrages.
V. Inhalt und Form der Meldungen.
Näher auf den Inhalt der Schrift einzugehen,

verzichten wir und begnügen uns zu sagen, dass

wir dieselbe mit viel Interesse und mit grossem
Vergnügen gelesen haben; kennen wir doch bis

jetzt unter der zahlreichen kavalleristischen
Literatur kein Buch, welches das so äusserst wichtige

Thema in so vorzüglicher Weise behandelt.

Im Interesse der Kavallerie empfehlen wir
vorliegende Schrift den Offizieren der Waffe aufs
Beste. M.

Betrachtungen über das Einschiessen mit Be-

lagerungs- und FestungsgeschUtzen, von Wiebe,
General der Infanterie z. D. Berlin 1887,

Mittler & Sohn. Preis 80 Cts.

Der Herr Verfasser hebt im Vorworte hervor,
dass wem in den letzten Jahren die Fortschritte
der Fussartillerie in ihren Schiessleistungen den

Erwartungen nicht im wünschenswerthen Masse [

entsprochen haben, dem zur Zeit gültigen Ent-

wurf zur Schiessanleitung ein erheblicher Theil

der Schuld daran zugeschrieben werden müsse.

Es wird mit Recht betont, dass die Kunst

des Schiessens nicht in der sklavischen

Befolgung detaillirter Regeln bestehe, sondern
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